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„Die Wacht Rhein“ wirken imſtande iſt les Lied veranlaſst einen
ausgewanderten Preußen, die Familie verlaſſen und am Kriege 1870 theil  ·
zunehmen; dies Lied tr  E. die Zurückgelaſſenen, kurz, es wirkt wahre Wuüunder.

Das Mauerſchwälbchen Erzählung für die reifere 5  ugend 0n
Sophie von iebelſchütz, Trewendt. „Mauerſchwälbchen“, das Kind von
Auswanderern, ird von einem Matroſen bei einem Schiffbruch gerettet, ein
Zufall führt 8 Iun die an  6 ſeiner Verwandten, wO es die Eltern finden.Harmlos, aber auch ohne religiöſen Anklang
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Paſtoral⸗Kragen Und ⸗Tülle
(Beihilfe zum proteſtantiſchen Religions⸗Unter⸗

richte.) une bisher rein kathol. Lehranſtalt wird ſeit einigen Jahren
auch von den indern einiger proteſtantiſcher amilien, E ſich
dort niedergelaſſen haben, beſucht. Aus dem Grunde wird der

Leiter der Anſtalt von ſeiner höheren Behörde aufgefordert,
die Einrichtung eines beſonderen Religions⸗Unterrichtes für die
proteſtantiſchen Schüler eranlaſſen und dem we mit dem
rediger der proteſtantiſchen Gemeinde in Unterhandlung 3u treten.
Es ragt ſich ſt vom katholiſchen Standpunkte des Leiters der
Anſtalt dieſes zuläſſig, ſo daſs EL mit E ewiſſen den Auftrag
der Behörde vollziehen kann, oder müſste etwa dieſe Angelegenheit
als Begünſtigung der Häreſie Uunter Strafe der kirchlichen Ex⸗
(ommunication von ſich 0  eln

Erörterung und un g Aus dem aufgeſtellten Gewiſſens⸗
fall geht von ſe hervor, daſs * ſich darum handelt, Zu⸗
gunſten der proteſtantiſchen Confeſſion, und zwar als proteſtantiſcher,
Im egenſatz zum Katholicismus ſtehender Confeſſion, 3u thun,
mithin eine wenigſtens objective und materielle Begünſtigung
der Häreſie Wird dieſe bewuſstermaßen und aus eigenem Antrieb
geleiſtet, dann iſt ſie ohne Zweifel zugleich ormale Begünſtigung
der Häreſie, we nach der Conſtitution Pius postolicae
18 Ser der großen Excommunication unterliegt. Da
eſu

0 eines ſolchen Religions⸗Unterrichtes iſt eben das Vortragen
antikatholiſcher Lehren und die Befeſtigung der betreffenden Schüler
In dieſen antikatholiſchen Lehren; dieſes Ergebnis ird auch bon
den rhebern jenes einzurichtenden Unterrichts bezweckt aher iſt
PS von vornherein ausgemacht, daſs ſich ern Katholik hierzu nicht
ohne weiteres herbeilaſſen kann, und daſs ETL keinenfalls ohne
zwingenden run auch nur eine ethilfe In dieſer Richtung
leiſten darf

ieg jedo ein zwingender run vor, die wohlbegründete
Ur eines ihm On drohenden erheblichen Uehels: dann iſt auf
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dieſes allein hin agen, daſs wenigſtens die Excommunication
In egfall kommen würde, falls nicht etwa die Aufforderung zur
Beihilfe in odium fidei geſchähe; denn nach allgemeiner ehre der
Theologen entſchuldigt Ar gewöhnliche ern metus gravis von der
Excommunication, ſelbſt wenn dadurch die betreffende andlung
nicht einer erlaubten gemacht wird Der angedeutete usnahms⸗
fall einer In Odium Hdei ergangenen Aufforderung iſt In dem Vor-
liegenden Gewiſſensfall augenſcheinlich ni verwirklicht; nicht der
atholiſche Leiter der Anſtalt ſoll ſich die atholiſche 1
erklären, ſondern der aritätiſche —Q will ſeiner orge auch für
die proteſtantiſchen Staatsbürger Ausdruck 9

Wie ſchon geſagt, iſt hiermit allerdings noch nicht die rage
erledigt, ob die andlung für den katholiſchen Leiter der Lehranſtalt
als im ewiſſen rlaubt anzuſehen ſei Das äng davon ab, ob
deſſen andlung eine bloß materiale Mitwirkung zur Beförderung
antikatholiſcher Lehren bleibt, und nicht eine ormale wird, und ferner
von der Wichtigkeit des Grundes, der ihn zu jener Mitwirkung be⸗
ſtimmt.

Den proteſtantiſchen Religions⸗Unterricht für proteſtantiſche
Schüler veranlaſſen, braucht nicht ormale Mitwirkung zur Be⸗
förderung antikatholiſcher Lehren ſein Es dGre 0
eine ormale Mitwirkung, rſtens wenn bei der Unterhandlung mit
dem proteſtantiſchen rediger die Aufforderung ſtattfände, einen anti⸗
katholiſchen Unterricht ertheilen; allein der atholiſche Vorſteher der
Anſtalt kann ſich Ami begnügen, die Aufforderung zur Ertheilung
von Religions⸗Unterricht zu machen, ohne antikatholiſ

en,
proteſtantiſchen vu nennen Daſs der Unterricht In Wirklichkeit
proteſtantiſch, antikatholiſch ſein werde, iſt vorausſichtlich und ſelbſt
verſtändlich; aber das iſt lsdann eitens des katholiſchen Vorſtehers
emn tolerare, die Afforderung war diesbezüglich indifferent.

wäre zweitens eine formale Mitwirkung, wenn die Ab⸗
ſicht des katholiſchen Vorſtehers auf Beförderung der antikatholiſchen,
proteſtantiſchen Religion gleng, oder wenn ein ingehen auf dieſe
ſicht V en Behörde irgendwie zUum Ausdruck käme. Das
würde der Fall ſein, wenn der atholiſche Orſteher aus eigenem
Antrieb die Einrichtung proteſtantiſchen Religions⸗Unterrichtes und
Anſtellung eines diesbezüglichen Lehrers eſorgte, oder dort,

Eln ſtaatliches Recht der akatholiſchen Schüler auf eigenen Con-

feſſionellen Unterricht nicht vorliegt, dieſes Recht In eine rein katho⸗
1 Anſtalt einbürgerte oder einzuſchmuggeln helfen würde. Ganz
anders geſtaltet ſich die Handlungsweiſ des katholiſchen Vorſtehers,

In einem paritätiſchen Staate die höhere Behörde das ſtaat⸗
liche Recht hat, auch bn rein atholiſchen Anſtalten für die
etwaigen Schüler anderer Confeſſion geſonderten Religions⸗Unter⸗
richt u fordern, und wenn bei der Verhandlung mit dem prote⸗
ſtantiſchen rediger eS eigentlich die ſtaatliche Behörde iſt, we
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die Anſtellung des Religionslehrers betreibt und vollzieht, wenn
alſo der katholiſche Vorſteher nur der Uebermittler der Aufträge
und orſt

äge der Behörde und der Gegenvorſchläge oder der Zu⸗
immung des In Ausſicht genommenen Candidaten iſt

Hieraus iſt erſichtlich, daſs der katholiſche Vorſteher das ihn
geſtellte nſinnen ſeiner höheren Behörde, falls EL die nothwendige
Vorſicht gebraucht, in einer Weiſe Tfüllen kann, 8 eine Bei⸗

zur Ertheilung antikatholiſchen Religions⸗Unterrichtes als eine
bloß materiale beläſst. Daraus olg dann ferner, daſs die Er⸗
laubtheit, das nuſinnen der Behörde vollziehen, nicht unbedingt
von vorneherein und Unter allen Umſtänden verneint werden kann.
Freilich gibt 2 gewiſſe bloß materiale Mitwirkungen, we nur
im äußerſten Nothfall, zur Abwehr der höchſten ebel, die n
drohen würden, ſtatthaft ſind; andere dagegen können QAus minder
wichtigen Gründen rlaubt werden: das eine oder das andere äng
vor allem ab von der 1 des Uebels, zu dem man mitwirkt,
von der 1 des Einfluſſes auf die Hervorbringung dieſes Uebels,
und von der Wahrſcheinlichkeit dieſes Uebel durch erſagung der
Mitwirkung verhindern. Auf den uns vorliegenden Fall an-⸗
gewendet, die Mitwirkung des katholiſchen Vorſtehers in
ziemlich nahem Zuſammenhang mit dem antikatholiſchen Unterricht;
allein durch das erſagen ſeiner Mitwirkung verhindern,
dazu ieg nicht nUuL keine Wahrſcheinlichkeit, ondern nicht einmal die
Möglichkeit vor, falls nämlich die Behörde das ſtaatliche Recht hat,
einen eigenen Religions ⸗Unterricht für akatholiſche Kinder der
betreffenden Anſtalt anzuordnen. niter dieſer Vorausſetzung würde
alſo die Vermeidung eines wirklich erheblichen Uebels oder Ungemachs
für den katholiſchen Vorſteher run ſein, in beſagter
Weiſe der Aufforderung ſeiner höheren Schulbehörde olge geben
Könnte ohne erhebliches Ungemach für ſich oder für die atholiſche
Sache die Aufforderung gänzlich abweiſen, dann würde natürlich
auch die bloß materiale Mitwirkung für ihn unerlaubt leibhen

Exaeten (Hollan rofeſſor Uguſtin 8  m
II (Ungerechter Preis bei angsverſteigerung 2

Ein Gläubiger, Antonius, welchem Petrus 200 Mark ſchuldet, be⸗
treibt die gerichtliche Verſteigerung eines Eer auf welchen die

als eingetragen war Bei der Zwangsverſteigerung
fällt der cker Mark dem Gläubiger ſelbſt zu, welcher dem
Criſpinus eld gegeben hatte, QAmi nicht mitſteigere, obgleich
Criſpinus gar keine Abſicht 0 mitzuſteigern, ondern ſich nur
ſo ſtellte. Zu bemerken iſt, daſs der Wert des EL. wie der
Gläubiger ſelbſt ezeugte, dem Betrag der V vollſtändig gleich⸗
Oomm ald darauf Iomm der Uldner, welcher andere Schulden
nicht hat, durch In den Eſt eines anderen EL. Damit
nun der Gläubiger, welchem das Geſetz das Recht iezu einräumt,


